
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 24.04.2024

Thema Medien
Schlagworte Urheberrecht
Akteure Keine Einschränkung
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1990 - 01.01.2020

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Ehrensperger, Elisabeth
Gerber, Marlène
Schär, Suzanne

Bevorzugte Zitierweise

Ehrensperger, Elisabeth; Gerber, Marlène; Schär, Suzanne 2024. Ausgewählte Beiträge
zur Schweizer Politik: Medien, Urheberrecht, 2001 - 2018. Bern: Année Politique Suisse,
Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen
am 24.04.2024.

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Bildung, Kultur und Medien
1Medien

1Radio und Fernsehen

3Medienpolitische Grundfragen

3Neue Medien

01.01.90 - 01.01.20 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

KVF-NR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates
KVF-SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerates
BAKOM Bundesamt für Kommunikation
SRG Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
SRF Schweizer Radio und Fernsehen
SDA Schweizerische Depeschenagentur AG

CTT-CN Commission des transports et des télécommunications du Conseil
national

CTT-CE Commission des transports et des télécommunications du Conseil des
Etats

OFCOM Office fédéral de la communication
SSR Société suisse de radiodiffusion
RTS Radio Télévision Suisse
ATS Agence Télégraphique Suisse SA

01.01.90 - 01.01.20 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Radio und Fernsehen

Martin Candinas (cvp, GR) verlangte mit einer Motion eine Änderung des
Urheberrechtsgesetzes, um Radios der Berg- und Randregionen von der
Vergütungspflicht zu befreien. Der Bündner Nationalrat störte sich an der Definition
des gemeinsamen Tarifs S (Sender), der nicht nur durch Gebührengelder generierte
Einnahmen, sondern auch Beiträge und Finanzhilfen als vergütungspflichtige
Einnahmen einstuft. Da viele Radios in Randregionen nur über eine bescheidene
Zuhörerschaft verfügen, sie aber aufgrund ihres Informationsauftrags in den Genuss
von Finanzhilfen kommen, fallen die Kosten für Urheber- und Interpretenrechte für
solche Radios im Verhältnis relativ hoch aus. Werbefinanzierte Radios in urbanen
Gebieten schulden dagegen aufgrund des im Tarif S vorgesehenen Werbeabzuges
oftmals geringere Vergütungen, so die Ausführungen des Bundesrates. Aus diesem
Grund beantragte er, gewisse Punkte der Motion anzunehmen. So sollen Einnahmen aus
Finanzhilfen im Sinne von zweckgebundenen Subventionen nicht mehr länger unter die
Vergütungspflicht fallen. Als zu weitgehend stufte die Regierung hingegen die
Forderung ein, dass aus dem Gebührensplitting resultierende Einnahmen ebenfalls
ausgeklammert werden sollen, und beantragte diesen Teil der Motion zur Ablehnung.
Der Nationalrat folgte dieser Empfehlung in der Wintersession 2016 und nahm die Teil-
Motion als Erstrat an. 1

MOTION
DATUM: 16.12.2016
MARLÈNE GERBER

Im Gegensatz zum Ständerat und dessen Kommission hatte sich die grossmehrheitliche
KVF-NR mit dem vorliegenden Bericht nicht zufrieden gezeigt und bereits im
Spätsommer 2016 nach der Durchführung einer breiten Anhörung einen Zusatzbericht
zum Service public verlangt. Ganz konkret sollte dieser aufzeigen, wie die Entwicklung
privater elektronischer Medien gefördert werden könnte und ob die SRG künftig einen
Open-Content-Ansatz verfolgen soll. Mit 14 zu 11 Stimmen verworfen wurde hingegen
die Forderung, in einem weiteren Zusatzbericht Möglichkeiten zur Steigerung der
Programmattraktivität für die Jugend aufzuzeigen. Im Januar 2017 wurden der
Kommission nun insgesamt drei von der Bundesverwaltung erarbeitete Berichte sowie
eine Studie vorgelegt. 
Zur Frage, ob es für die Medienvielfalt förderlich wäre, wenn die SRG ihre
Eigenproduktionen privaten Anbietern kostenfrei zur Weiterverbreitung anbieten
würde (Open Content) – durch eigene Recherchen angereichert oder nicht –  äusserte
sich das BAKOM in einem dieser Berichte kritisch. Die Wahrscheinlichkeit, dass die
privaten Medienanbieter die SRG-Inhalte durch eigene Recherchen ergänzen würden,
erachtet das Bundesamt als gering, was zu abnehmender Medienvielfalt führen würde.
Ferner könne durch die Drittverwertung nicht garantiert werden, dass
Werbeeinnahmen, die durch gebührenfinanzierte Inhalte erzielt werden, wieder in die
journalistische Leistung zurück fliessen würden. Und nicht zuletzt verwies das BAKOM
auf den seit Anfang 2017 bestehenden, neuen Dienst der sda, der ihren Kunden ohne
Zusatzkosten nationale und regionale Videoinhalte von nationalem Interesse zur
Verfügung stellt. Eine kürzlich getroffene Vereinbarung zwischen der sda und der SRG
eröffne sda-Kunden zudem ein kostenpflichtiges Zusatzangebot, mit dem sie
tagesaktuelle Videos von SRF oder RTS nutzen können. Aus aktueller urheberrechtlicher
Sicht schliesslich müsste das Recht zur Weiterverwendung im Sinne des Open Contents
bei allen betroffenen Rechteinhabern eingeholt werden; wo ausländische
Rechteinhaber tangiert sind, müssten ferner internationale Vereinbarungen beachtet
werden. 
Im Bericht zu den Entwicklungsmöglichkeiten privater elektronischer Medien verwies
das BAKOM auf bereits beschlossene Massnahmen. Gemäss der im September 2014
beschlossenen und an der Urne angenommenen Teilrevision des RTVG sind regionale
TV-Sender und DAB+ verbreitende konzessionierte Gebührenradios ermächtigt, auch
ausserhalb ihres Verbreitungsgebiets zu senden; ferner werden die regionalen
Gebührenanteile bis 2020 gestaffelt von 4% auf 6% erhöht. Darüber hinaus wägt der
interne Bericht Vor- und Nachteile sowie gesetzgeberischen Änderungsbedarf
verschiedener weiterer, potentiell möglicher Massnahmen ab, so etwa im Bereich der
Onlineförderung, der Aus- und Weiterbildung oder in Anbetracht der bereitgestellten
finanziellen Mittel oder des gewährten Spielraums. Möglichkeiten der Kooperation

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.01.2017
MARLÈNE GERBER
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zwischen der SRG und privaten Anbietern oder von privaten Anbietern untereinander
werden im Bericht ebenfalls aufgezeigt. Als freiwillige und ohne Gesetzesänderung
sofort umsetzbare Massnahme denkbar, wäre gemäss Bericht die Konzentration der
Regionalsender auf ihre Kernkompetenz, wobei sie nationale und internationale Inhalte
zu einem zu definierenden, "vernünftigen" Preis bei der SRG beziehen würden.
In den Zusatzabklärungen des BAKOM zum Service public im Medienbereich hält das
Bundesamt unter anderem fest, dass der Schwerpunkt kommerzieller Privat-TV-Sender
im Unterhaltungsbereich liege und dass die privaten Anbieter die SRG demzufolge in
erster Linie in den Sparten Sport und Unterhaltung einschränken möchten. Neben den
reinen SRG-Musiksendern wie Radio Swiss Pop bemängelten die Privatradios auch die
ausgebauten Deutschschweizer Regionaljournale; auch in dieser Sparte möchten sie
ihre Programme gerne ausbauen, fühlten sich aber durch die SRG zu stark
konkurrenziert. Stellung nahm das BAKOM im Folgenden zum Unterhaltungsbereich der
SRG. Publikumsattraktive Sendungen wie Casting- oder Quizshows könnten auch von
Privaten produziert werden; hier seien jedoch Vorgaben in der Produktion oftmals ein
Hindernis für Private. Das BAKOM vermutet, dass wahrscheinlich kein Privater anstelle
der SRG solche Sendungen programmieren würde. Ein ähnliches Argument führte das
Bundesamt betreffend Sendung von Grossanlässen – beispielsweise das Eidgenössische
Schwing- und Älplerfest oder Spiele der Fussball- und Eishockey-Nationalmannschaft –
ins Feld: Hohe Kosten für Produktion und Übertragungsrechte würden viele private
Anbieter daran hindern, solche Ereignisse auszustrahlen, da dies kaum kostendeckend
geschehen könne. Ob Private deswegen auf die Ausstrahlung solcher Geschehnisse
verzichten würden, lasse sich aber nicht abschliessend beantworten. Bezüglich der
reinen SRG-Musik-Radiosender vertrat das BAKOM ebenfalls die Ansicht, dass diese von
Privaten angeboten werden könnten, Letztere aber nicht in der Lage wären, solche
Sender werbefrei zu gestalten, womit die Publikumsattraktivität gemindert würde.
Stellung nahm das BAKOM ferner zur in Auftrag gegebenen und oben erwähnten Studie,
deren Aufgabe es war, Möglichkeiten zur Korrektur von Wettbewerbsverzerrungen
aufzuzeigen. Solche könnten minimiert werden, wenn ein öffentlicher Anbieter Service-
public-Inhalte produziere und diese privaten Anbietern zur Verbreitung bereitstelle,
schliesst die Studie. Eine solche Regelung hätte jedoch "gewichtige volkswirtschaftliche
und staatspolitische Nachteile", wie das BAKOM im Bericht zu den Zusatzabklärungen
schreibt. Neben dem Abfluss von Werbegeldern ins Ausland – eine Konsequenz, die
auch in der Auftragsstudie in Betracht gezogen wird – nannte das Bundesamt unter
anderem den Wegfall des Regionalausgleichs als Folgen dieser Änderungen. 2

In der Sommersession 2018 beriet der Ständerat eine Motion Candinas (cvp, GR), die
Subventionen an Berg- und Randregionen von der Vergütungspflicht befreien wollte.
In der Wintersession 2016 hatte sich der Nationalrat auf Anraten des Bundesrates dazu
entschlossen, eine abgeänderte Version der Motion anzunehmen, gemäss welcher
Subventionen zur Archivierung der Programme, zur Förderung der Errichtung von
Sendernetzen aufgrund Einführung neuer Verbreitungstechnologien sowie zur
Aufbereitung von Sendungen für Personen mit Hörbehinderung nicht mehr länger als
vergütungspflichtige Einnahmen gelten sollten. Hingegen würden Einnahmen aus dem
Gebührenanteil nach wie vor in die Berechnung der Höhe der urheberrechtlich
geschuldeten Vergütung einfliessen und nicht – wie vom Motionär verlangt – ebenfalls
davon ausgenommen werden. Mit 6 zu 4 Stimmen beschloss die KVF-SR, ihrem Rat zu
beantragen, der Version des Nationalrats zu folgen. Die Mehrheit der zuständigen
Kommission hielt die abgeänderte Motion für einen austarierten Kompromiss zwischen
dem Anspruch auf Schutz geistigen Eigentums und der Sicherstellung der
Informationsversorgung in Rand- und Bergregionen. Dem Ständerat lag ferner ein von
SP- und FDP-Vertretern gestützter Minderheitsantrag vor, der das Anliegen zur
Ablehnung empfahl und es der Schweizer Genossenschaft der Urheber und Verleger
von Musik (SUISA) und den privaten Radios überlassen wollte, die Vergütungspflicht zu
regeln. Zudem sei durch einen Anhang zum gemeinsamen Tarif S unterdessen eine
Forderung der Motion bereits erfüllt worden (Ausnahme der Subventionierung für
Umstellung auf DAB+). Im Rat legte Minderheitssprecherin Savary (sp, VD) ihre
Interessenbindung als Vorstandsmitglied der SUISA offen und beteuerte die Wichtigkeit
der Einnahmen aus der Vergütungspflicht gerade für lokale Künstler, weswegen diese
Einnahmen nicht zu schmälern seien. Gleichzeitig zeigte sie auch Verständnis für die
schwierige Situation der Radiostationen in Randregionen und beteuerte, diese
ansonsten immer zu unterstützen. Unterstützt wurde die Minderheitssprecherin von
Anita Fetz (sp, BS) und Ruedi Noser (fdp, ZH), die beide betonten, keinerlei
Interessenbindungen in der Musikbranche zu haben. Zum Schluss entschied der
Ständerat mit 21 zu 22 Stimmen (ohne Enthaltungen) denkbar knapp zu Gunsten der
Kommissionsminderheit und erledigte den Vorstoss durch Ablehnung. 3

MOTION
DATUM: 13.06.2018
MARLÈNE GERBER
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Medienpolitische Grundfragen

In einem Musterprozess gab das Berner Obergericht sieben grossen Zeitungshäusern
recht, die gegen die MMS Media Monitoring Switzerland AG wegen Verletzung des
Urheberrechts geklagt hatten. Die 1998 gegründete MMS hatte täglich rund 100
Zeitungen in ihre Datenbanken eingescannt und auf diesen Daten basierend Trend- und
Inhaltsanalysen angeboten sowie nach individuellen Kundenwünschen
zusammengestellte Zeitungsartikel via Fax oder Email vertrieben. Das Obergericht
stützte die Klage und hielt fest, dass das Einscannen und digitale Abspeichern
urheberrechtlich geschützter Werke ganz klar zu den Vervielfältigungsrechten des
Urhebers gehöre. Die MMS stellte aufgrund dieses Urteils per Ende Juni des
Berichtsjahres ihren Betrieb ein. 4

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 06.07.2001
ELISABETH EHRENSPERGER

Neue Medien

Im Juni verabschiedete der Bundesrat das Programm „Jugendmedienschutz und
Medienkompetenz“, das 2011–2015 vom Bundesamt für Sozialversicherungen
koordiniert und umgesetzt werden wird. Im Gegensatz zu den Killerspielvorstössen aus
dem Parlament setzt dieses v.a. auf Sensibilisierung und Prävention. Weitergehende
Regulierungsmassnahmen auf Bundesebene, wie sie v.a. aus den Reihen der CVP
verlangt wurden, gedachte der Bundesrat bis Programmabschluss und dem allfälligen
Nachweis eines zusätzlichen Regulierungsbedarfs zurückzustellen. Der Ständerat
überwies ein Postulat Savary (sp, VD) (Po. 10.3263), welche die Erstellung eines Berichts
zur Praxis des illegalen Herunterladens von Musik im Internet fordert. 5

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 20.11.2010
SUZANNE SCHÄR
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